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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

29. Januar 2003 

Siebenundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 119 

Resolutionen der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/57/640)] 

57/284. Gemeinsame Inspektionsgruppe 

A 

BERICHTE DER GEMEINSAMEN INSPEKTIONSGRUPPE 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die Gemeinsame Inspektionsgruppe, 
insbesondere der Resolutionen 50/233 vom 7. Juni 1996, 54/16 vom 29. Oktober 1999, 
55/230 vom 23. Dezember 2000 und 56/245 vom 24. Dezember 2001, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe für 20011; 

 2. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Arbeitsprogramms der Gruppe für 20022, 

 3. nimmt außerdem Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs zur Über-
mittlung der vorläufigen Liste möglicher Berichte für das Arbeitsprogramm der Gruppe für 
2003 und danach3; 

 4. nimmt insbesondere davon Kenntnis, dass, wie schon in der vorläufigen Liste 
möglicher Berichte für das Arbeitsprogramm der Gruppe für 2003 und danach vermerkt und 
vom Vorsitzenden der Gruppe bekräftigt, die vorläufige Liste provisorischen Charakter hat 
und die Gruppe nicht unbedingt dazu verpflichtet, diese Themen aufzugreifen; 

 5. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der 
Empfehlungen der Gruppe4; 

_______________ 
1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 34 (A/57/34). 
2 A/57/61. 
3 A/57/321. 
4 A/57/327. 



A/RES/57/284 A – B 

 2

 6. ersucht die Leiter der teilnehmenden Organisationen erneut, die Frist für die 
Vorlage ihrer Stellungnahmen, wie in Artikel 11 Absatz 4 d) und e) der Satzung der Gruppe 
vorgesehen, strikt einzuhalten; 

 7. erklärt erneut, dass die Gruppe bei ihrer Arbeit den Schwerpunkt auf sorgfältig 
definierte und zeitgerechte Themen von hoher Priorität legen und dabei konkrete Manage-
ment-, Verwaltungs- und Programmierungsfragen benennen muss, die darauf abzielen, der 
Generalversammlung und den anderen beschlussfassenden Organen der teilnehmenden 
Organisationen praktikable, maßnahmenorientierte Empfehlungen zu unterbreiten; 

 8. hebt hervor, dass die Gruppe der Ausarbeitung stärker evaluierungsorientierter 
Berichte besondere Aufmerksamkeit widmen muss; 

 9. bittet die Gruppe, die Präsidien der beschlussfassenden Organe und die betref-
fenden Sekretariate, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die 
einschlägigen Berichte der Gruppe den beschlussfassenden Organen der teilnehmenden Or-
ganisationen vorgelegt werden und dass diese Organe konkrete Beschlüsse zu den in den 
Berichten enthaltenen Empfehlungen fassen; 

 10. begrüßt die Anstrengungen, die die Gruppe unternimmt, um die in den Ziffern 
24 und 25 ihres Berichts für 20011 beschriebenen Weiterverfolgungsmechanismen einzuset-
zen und so sicherzustellen, dass die Umsetzung der Empfehlungen der Gruppe systematisch 
verfolgt wird; 

 11. nimmt Kenntnis von den in den Ziffern 27 bis 32 des Berichts der Gruppe ent-
haltenen Informationen in Bezug auf das geplante neue Verfahren für die Behandlung der 
Stellungnahmen der teilnehmenden Organisationen zu den Feststellungen und Empfehlun-
gen der Gruppe und bittet die Gruppe, der Generalversammlung zur Behandlung auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung detaillierte Informationen über das neue Verfahren im Vergleich 
zu dem gegenwärtigen Verfahren samt den diesbezüglichen Stellungnahmen des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen vorzulegen; 

 12. ersucht die Leiter der teilnehmenden Organisationen erneut, sofern noch nicht 
geschehen, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Prüfung des Systems der 
Weiterverfolgung der Berichte der Gruppe und die Beschlussfassung darüber zu erleichtern, 
und bittet die zuständigen beschlussfassenden Organe, das System zu prüfen und einen ent-
sprechenden Beschluss zu fassen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Leitern der anderen teilneh-
menden Organisationen zur Kenntnis zu bringen; 

 14. ersucht die Gruppe, der Generalversammlung im Rahmen ihres nächsten Jahres-
berichts über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

78. Plenarsitzung 
20. Dezember 2002 
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B 

STÄRKUNG DER AUFSICHTSFUNKTION DER BESCHLUSSFASSENDEN ORGANE: STRUKTUR, 
ARBEITSMETHODEN UND VERFAHRENSWEISEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON 

AUFSICHTSBERICHTEN 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Gemeinsamen Inspektionsgruppe "Stärkung der 
Aufsichtsfunktion der beschlussfassenden Organe: Struktur, Arbeitsmethoden und Verfah-
rensweisen für die Behandlung von Aufsichtsberichten"5 und der diesbezüglichen Stellung-
nahmen des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen6 sowie des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- 
und Haushaltsfragen7, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe "Stär-
kung der Aufsichtsfunktion der beschlussfassenden Organe: Struktur, Arbeitsmethoden und 
Verfahrensweisen für die Behandlung von Aufsichtsberichten"5 und den diesbezüglichen 
Stellungnahmen des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen6; 

 2. schließt sich den Bemerkungen und Auffassungen in den Ziffern 9 bis 11 des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen7 an; 

 3. bekräftigt ihren in Ziffer 5 ihrer Resolution 50/233 enthaltenen Beschluss, die 
themenbezogenen Berichte der Gruppe unter den entsprechenden Tagesordnungspunkten zu 
behandeln. 

78. Plenarsitzung 
20. Dezember 2002 

  

  

_______________ 
5 Siehe A/57/58. 
6 Siehe A/57/58/Add.1. 
7 A/57/434. 


